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Zur besseren Lesbarkeit wird 
in diesem Verhaltenskodex für  
Geschäftspartner weitgehend  
die männliche Form verwendet. 
Es werden damit gleichermaßen 
alle Geschlechter angesprochen.
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im Laufe von mehr als 100 Jahren hat sich die ZF Friedrichshafen AG (ge-
meinsam mit ihren Tochtergesellschaften der „ZF-Konzern“) als weltweit 
führender Technologiekonzern in der Automobilindustrie und auch darüber 
hinaus etabliert und behauptet ihre Position bis heute.

Der Erfolg von ZF als führendem Spezialisten für Mobilität basiert auf unseren 
Prinzipien Leidenschaft, vorausschauendes Handeln, Vielfalt, Befähigung und 
Verantwortung. Das sind unsere Werte, die wir tagtäglich leben und die wir 
intern als den „ZF Way“1 bezeichnen.

Unsere Erfolge basieren auf dem unerschütterlichen Engagement des 
ZF-Konzerns, herausragende Produkte, Dienstleistungen und Mobilitätslösun-
gen zu erbringen, wobei wir gleichzeitig unsere soziale, ökologische, ethische 
und rechtliche Verantwortung sehr ernst nehmen.

Im ZF-Konzern haben wir den Anspruch, dass jede Geschäftstätigkeit in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen sowie nationalen und inter-
nationalen Standards in Bezug auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz, ethisches 
Geschäftsverhalten und Achtung der Menschenrechte erfolgen muss. Wir 
halten uns selbst an hohe Standards und erwarten dies auch von allen Ge-
schäftspartnern, mit denen wir zusammenarbeiten.

Der nachfolgende ZF-Verhaltenskodex für Geschäftspartner erläutert diese 
Erwartungen näher und beschreibt die Kernprinzipien, die die Mindeststan-
dards für alle bilden, die mit dem ZF-Konzern eine geschäftliche Beziehung 
eingehen wollen. Wir freuen uns darauf, unsere Geschäftsbeziehungen im 
Einklang mit diesen wichtigen Verpflichtungen auf- und auszubauen.

Friedrichshafen, Dezember 2023

1 ZF Way – Das Wir im Fokus - ZF

Sehr geehrter
Geschäftspartner,

Dr. Holger Klein     
Chief Executive Officer ZF Group

Dr. Lea Corzilius
Member of the Board of Management, 
HR, Legal and Compliance ZF Group
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Einleitung
Der ZF-Konzern („ZF“) hat den Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner als Mindeststandard für alle Geschäfts-
partner festgelegt, die Geschäfte mit einem Unterneh-
men tätigen, das Teil von ZF oder mit ZF verbunden ist. 
Seine Grundsätze stehen im Einklang mit nationalen und 
internationalen Gesetzen, Konventionen und Richtlinien, 
wie dem UN Global Compact, den OECD-Leitsätzen für 
multinationale Unternehmen, der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte, den UN-Leitprinzipien für Wirt-
schaft und Menschenrechte sowie den Konventionen der 
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO).

Als Geschäftspartner gelten alle natürlichen oder 
juristischen Personen, die Waren an ZF liefern oder 
Dienstleistungen für ZF erbringen oder die Produkte oder 
Dienstleistungen von ZF beziehen. Dazu zählen insbe-
sondere Lieferanten, Kunden, Handelsvertreter, Agenten, 
Vermittler, Berater oder andere Anbieter von Waren und 
Dienstleistungen.

ZF behält sich das Recht vor, eine Geschäftsbezie-
hung mit einem Partner, der diese Grundsätze oder die 
jeweils geltenden Gesetze nicht einhält und es ZF damit 
unzumutbar macht, die Beziehung fortzusetzen, aus 
wichtigem Grund auszusetzen oder zu beenden. Mit der 
Einhaltung dieser Grundsätze können wir sicherstellen, 
dass unsere Geschäftsbeziehung auf dem Ansatz der 
Nachhaltigkeit, auf ethischem Verhalten, der Achtung 
der Menschenrechte sowie der Einhaltung aller relevan-
ten Gesetze und Konventionen aufbaut.

Sämtliche Geschäftspartner der ZF müssen:

•  Geschäfte mit Integrität durchführen, unter  
 Einhaltung aller geltenden Gesetze handeln  
 und die in diesem Verhaltenskodex für  
 Geschäftspartner festgelegten zentralen  
 Werte, Grundsätze und Anforderungen um- 
 setzen.

•  Sicherstellen, dass dies auch in der gesam- 
 ten Lieferkette des jeweiligen Geschäftspart- 
 ners umgesetzt wird.
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Bei ZF kümmern wir uns nachhaltig 
um die Integrität unserer Geschäfts-
partner. Wir verpflichten unsere 
Geschäftspartner, uns wichtige 
Informationen zur Verfügung zu 
stellen. Dazu gehören Informationen 
zu wirtschaftlichen Eigentümern, 
Anteilseignern und Eigentumsver-
hältnissen, sowie Informationen zu 
Vorständen, Geschäftsführern und 
Compliance-bezogenen Themen, 
die das Unternehmen, seine Toch-
tergesellschaften, Vorstände oder 
Geschäftsführer betreffen. Die Nicht-
bereitstellung solcher Informationen 
kann zur Beendigung der Geschäfts-
beziehung führen oder ZF kann be-
schließen, eine Geschäftsbeziehung 
gar nicht erst aufzunehmen.

ZF behält sich außerdem das Recht 
vor, von einem Geschäftspartner zu 
Bewertungszwecken angemessene 
Informationen über sein Compliance 
Management System und die Art 
von Verstößen zu verlangen. Zur 
Fortsetzung der Geschäftsbeziehung 
mit ZF können konkrete Maßnahmen 
erforderlich sein, um die Auswirkun-
gen solcher Verstöße auf die Ge-
schäftsbeziehung zu minimieren.

Wir sind der festen Überzeugung, 
dass Transparenz und ethisches Ver-
halten der Schlüssel zu einer erfolg-
reichen Geschäftsbeziehung sind, 
und ermutigen alle unsere Partner, 
sich ähnliche Prinzipien zu setzen.

Prüfungsrechte
ZF behält sich das Recht vor, die 
Einhaltung dieses Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner sowie aller rele-
vanten Gesetze und Vorschriften bei 
seinen Geschäftspartnern zu über-
prüfen. Derartige Prüfungen erfolgen 
gemäß den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften, insbesondere jenen 
zum Datenschutz. Wir erwarten von 
unseren Geschäftspartnern, dass sie 
sich bei solchen Prüfungen koopera-
tiv zeigen, indem sie angemessenen 
Zugang zu Anlagen, Aufzeichnungen 
und Mitarbeitern gewähren. Darüber 
hinaus kann ZF seine Geschäftspart-
ner auffordern, Nachweise für die 
Einhaltung dieses Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner zu erbringen 
und auf unsere Anfrage hin Begleit-
unterlagen vorzulegen. Die Nichtein-
haltung dieser Anforderungen kann 
zur Beendigung der Geschäftsbezie-
hung führen.

Steuern, Rechnungslegung und 
Finanzberichterstattung
ZF verpflichtet sich, die höchsten 
Standards hinsichtlich Ethik und 
Integrität in allen seinen Geschäfts-
angelegenheiten einzuhalten, 
insbesondere in Bezug auf Steuern, 
Rechnungslegung und Finanzbe-
richterstattung. Wir stellen die Ein-
haltung steuerlicher Vorschriften si-
cher und sorgen für eine offene und 
transparente Kommunikation mit den 
Steuerbehörden. Wir führen genaue 
Aufzeichnungen und stellen aktuelle 
und transparente Finanzinformati-
onen bereit. ZF erwartet von allen 
Geschäftspartnern, dass sie sich 
gleichermaßen verpflichten und alle 
geltenden Gesetze und Vorschriften 
in Bezug auf Steuern, Rechnungs-
legung und Finanzberichterstattung 
einhalten.

Beurteilung von Geschäftspartnern:  
Prüfungsrechte, Steuern, Rechnungslegung 
und Finanzberichterstattung 
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Einsatz für freies und 
faires Marktverhalten

Kartell- und Wettbewerbsrecht 
ZF vertritt die Grundsätze des 
fairen und freien Wettbewerbs als 
elementarer Bestandteil der markt-
wirtschaftlichen Ordnung. Die 
Geschäftspartner müssen daher 
sicherstellen, dass sie in allen Be-
reichen ihrer Geschäftstätigkeit die 
geltenden Kartell- und Wettbewerbs-
gesetze einhalten. ZF erwartet von 
allen Geschäftspartnern, dass sie 
von jeglichen Handlungen absehen, 
die das Ziel verfolgen oder bewirken, 
dass der freie und faire Wettbewerb 
behindert, eingeschränkt oder ver-
fälscht wird.

ZF duldet vor allem nicht: 

• Wettbewerbswidrige 
 Verträge, Übereinkünfte 
 oder Absprachen mit  
 tatsächlichen oder poten- 
 ziellen Wettbewerbern,  
 wie insbesondere Verein- 
 barungen, die dazu füh- 
 ren, dass Preise und Prä- 
 mien festgesetzt, die  
 Anzahl oder Qualität von  
 gelieferten Produkten  
 oder Dienstleistungen  
 begrenzt, Angebote ma- 
 nipuliert, Kunden zuge- 
 wiesen oder Märkte auf- 
 geteilt werden;

• Missbrauch einer führen- 
 den Stellung in einem 
 bestimmten Markt;

• Beschränkungen oder  
 Verträge auf vertikaler  
 Ebene (mit Lieferanten
 oder Kunden), die beab- 
 sichtigen oder bewirken,  
 dass ein freier und fairer  
 Wettbewerb entgegen  
 den geltenden Geset- 
 zen verhindert oder ein- 
 geschränkt wird.
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Förderung ethischen Verhaltens:  
Bekämpfung von Bestechung und Korrup- 
tion, Geldwäsche, Interessenkonflikte

Bekämpfung von Bestechung und Korruption 
ZF verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeg- 
licher Form von Korruption, Bestechung oder Geschäfts-
gebaren, die den Eindruck unzulässiger Beeinflussung 
oder Einflussnahme hervorrufen könnten. Diese Anfor-
derung gilt unabhängig von offensichtlichen lokalen 
Gepflogenheiten.

ZF-Geschäftspartner müssen bei der Ausübung ihrer  
Geschäftstätigkeit die direkte oder indirekte Annahme, 
das Anbieten oder Gewähren materieller oder immate-
rieller Vorteile (in Form von Geschenken, Einladungen 
oder sonstigen Zuwendungen) an oder von ZF, Amts- 
träger(n) oder Dritte(n) unterbinden. Diese Leistungen 
sollten nicht zur unlauteren Beeinflussung der Geschäfts-
abläufe, zur Beschleunigung oder zur Durchführung 
einer offiziellen Handlung (sog. Beschleunigungszah-
lungen) bestimmt sein oder einen solchen Eindruck 
erwecken. Vor allem im Umgang mit Amtsträgern und 
Behörden wird von den Geschäftspartnern erwartet, 
dass deren Mitarbeiter sich rechtskornform verhalten  
und mit Integrität handeln. Um die Einhaltung von gel-
tenden Antikorruptionsgesetzen sicherzustellen, sollten 
ZF-Geschäftspartner Überwachungs-, Aufzeichnungs- 
und Durchsetzungsverfahren etablieren, die dokumen-
tieren und sicherstellen, dass keine Bestechungsgelder 
geleistet oder angenommen werden.

Geldwäsche
Unter Geldwäsche versteht man den Prozess, Vermö-
genswerte aus rechtswidrigen Quellen oder rechtswid-
rigen Geschäftsaktivitäten (z. B. Drogenschmuggel, 
Diebstahl, Steuerstraftaten, Korruption usw.) in den 
rechtmäßigen, finanziellen oder wirtschaftlichen Umlauf 
zu bringen, um die unlautere Herkunft der Vermögens-
werte zu verbergen oder zu verschleiern. ZF ist bestrebt, 
gegen Geldwäsche vorzugehen und erwartet von seinen 
Geschäftspartnern, dass diese ebenso handeln, indem 
sie geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Einhaltung 
der geltenden nationalen sowie internationalen Stan-
dards und Gesetze sicherzustellen.

Interessenkonflikte 
Ein Interessenkonflikt entsteht, wenn die persönlichen 
Interessen einer Gesellschaft oder einer Einzelperson  
deren berufliche Verpflichtungen und Verantwortlich- 
keiten beeinträchtigen. Es ist unerlässlich, dass ZF- 
Geschäftspartner ein hohes Maß an Integrität wahren 
und jede Situation vermeiden, die zu einem Interes-
senkonflikt führen könnte. Geschäftspartner müssen 
potenzielle Interessenkonflikte, welche die ZF-Lieferkette 
betreffen, ZF gegenüber offenlegen, um gemeinsam 
sicherzustellen, dass mögliche Schäden in Bezug auf 
die Geschäftsbeziehung abgemildert werden und das 
Vertrauen in die Integrität dieser Beziehung gewähr- 
leistet ist. 
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Einhaltung von Vorschriften:  
Produkt-Compliance, Künstliche Intelligenz,  
Exportkontrollen und Sanktionen

Produkt-Compliance  
ZF misst sich an hohen Standards rechtlichen und ethi-
schen Verhaltens und verpflichtet sich der Herstellung 
hochwertiger Produkte, die die Sicherheit fördern und 
den geltenden Gesetzen, Bestimmungen und Standards 
entsprechen. ZF erwartet von seinen Geschäftspartnern 
ein gleichsam hohes Niveau und dass auch sie voll-
ständig konforme Produkte in gleich hoher Qualität und 
Sicherheit liefern. ZF duldet keine rechtswidrigen oder 
unethischen Verhaltensweisen seiner Geschäftspartner 
in Bezug auf die Beschaffung, die Produktion, den Ver-
kauf und den Vertrieb ihrer Produkte.

Künstliche Intelligenz
ZF hält die spezifischen KI-Normen sowie Gesetze für 
Produktentwicklung ein. ZF hält sich an die Vorschriften 
zum Einsatz von KI-Technologie in Geschäftsprozessen.
Aus diesem Grund hat ZF die internen „Ethischen Richt-
linien für vertrauenswürdige KI“ (ZF AI Ethics Guidelines 
for Trustworthy AI)2 formuliert. Wir erwarten von unseren 
Geschäftspartnern die Formulierung klarer Richtlinien 
und Erwartungen rund um die verantwortungsvolle 
Entwicklung und Nutzung von KI, einschließlich ethi-
scher Erwägungen, Transparenz und Einhaltung der 
gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, 
Datenqualität und -sicherheit sowie Überwachung und 
Bewertung.

Exportkontrollen und Sanktionen 
ZF erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie 
ohne Ausnahme alle geltenden internationalen Handels-
vorschriften vollständig einhalten und die Regeln und 
Vorschriften für Import- und Exportkontrollen sowie die 
geltenden Sanktionen und Embargos befolgen.

2 ZF AI Ethics Guidelines for Trustworthy AI
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Umgang mit Informationssicher- 
heit und Datenschutz
Bei der Durchführung von Geschäf-
ten mit ZF müssen Geschäftspart-
ner sicherstellen, dass sensible 
Geschäfts- sowie technische und 
finanzielle Informationen, personen-
bezogene Daten, Know-how und 
Geschäftsgeheimnisse in Bezug auf 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 
Vollständigkeit angemessen behan-
delt und geschützt und nicht ohne 
eine entsprechende Genehmigung 
sowie gemäß den geltenden ge- 
setzlichen Anforderungen verbreitet 
werden. Darüber hinaus kann ZF 
verlangen, dass ZF-Geschäftspartner 
über ein ausgereiftes Informations- 
sicherheitsmanagementsystem 
gemäß TISAX (alternativ gemäß 
ISO 27017, 27018 usw.) verfügen. 
Außerdem sind sie verpflichtet, 
personenbezogene Daten in Über-
einstimmung mit den geltenden Ge-
setzen in allen Geschäftsprozessen 
zu schützen, um Datenschutzverlet-
zungen und Cyber-Security-Angriffe 
zu verhindern. Da für ZF der Schutz 
personenbezogener Daten sehr 
wichtig ist, werden diese allesamt 
gemäß den geltenden gesetzlichen 
Richtlinien zum Schutz personenbe-
zogener Daten, zur Datensicherheit 
und zu kartellrechtlichen Vorschrif-
ten behandelt.

IT-Sicherheit
Im Geschäftsumfeld von heute, in 
dem sensible Daten zunehmend 
anfällig für Cyber-Bedrohungen sind, 
kann die Bedeutung der IT-Sicherheit 
nicht hoch genug bewertet werden.

ZF hat strenge Sicherheitsmaßnah-
men und -richtlinien zum Schutz 

sensibler Informationen und Sys-
teme etabliert. Wir erwarten von 
unseren Geschäftspartnern, dass sie 
über aktuelle und wirksame Sicher-
heitsrichtlinien und -verfahren ver-
fügen, die allen relevanten Gesetzen 
und Vorschriften im Zusammenhang 
mit der IT-Sicherheit entsprechen, 
einschließlich Datenschutzgesetzen, 
Cyber-Security-Vorschriften sowie 
branchenspezifischen Vorschriften. 
Geschäftspartner müssen zudem 
über einen Notfallplan zur Behebung 
von Sicherheitsverstößen sowie 
einen Notfallplan zur Fortführung der 
Geschäftstätigkeit und zur Wieder-
herstellung von Daten verfügen, um 
sicherzustellen, dass IT-Systeme und 
Daten im Falle einer Störung wieder-
hergestellt werden können.

Darüber hinaus erwartet ZF von sei-
nen Geschäftspartnern, dass sie Mit-
arbeiter regelmäßig zu deren Sicher-
heitsbewusstsein schulen und ein 
Lieferantenmanagementprogramm 
zur Bewertung von Sicherheitsrisiken 
durch Drittanbieter und -lieferanten 
einrichten und ZF in diesen Berei-
chen Prüfungsrechte einräumen. 
Darüber hinaus ist es notwendig, 
dass die Geschäftspartner die 
Daten- und Informationshoheit von 
ZF sicherstellen und einen engen 
Informationsfluss zwischen den 
zentralen IT-Sicherheitsabteilungen 
und ihren Organisationen auf beiden 
Seiten herstellen, einschließlich der 
Bereitstellung von Standard- und 
Notfallkontakten. Durch die Einhal-
tung dieser Anforderungen können 
ZF und seine Geschäftspartner eine 
sichere und produktive Beziehung 
pflegen.

Schwerpunkt Sicherheit und Datenschutz: 
Umgang mit Informationssicherheit, Daten-
schutz, IT-Sicherheit, Physische und per- 
sonelle Sicherheit, Geistiges Eigentum



Physische und personelle Sicherheit 
Die physische und personelle Sicherheit hat bei ZF 
oberste Priorität. Wir erwarten von unseren Geschäfts-
partnern, dass sie die folgenden Grundsätze wahren und 
die nachfolgend beschriebenen physischen Sicherheits-
maßnahmen einhalten:

• Zugangskontrolle: Nur autorisiertes Personal hat Zu- 
 gang zu sicherheitsrelevanten Anlagen und definier- 
 ten Sicherheitsbereichen;

• Vermögensschutz: Geeignete Maßnahmen werden  
 ergriffen, um physische Vermögenswerte vor Dieb- 
 stahl und Beschädigung zu schützen;

• Mitarbeiterschutz: Geeignete Maßnahmen werden  
 ergriffen, um gefährdete Mitarbeiter, z. B. während  
 Dienstreisen, Auslandseinsätzen oder beim Vorliegen  
 individueller Gefährdungen, zu schützen (Sorgfalts- 
 pflicht);

• Personelle Sicherheit: Bewusstsein für sicherheits- 
 sensible Funktionen und Umsetzung geeigneter Vor- 
 sichtsmaßnahmen, z. B. Hintergrundprüfungen;

• Sicherheitsvorfalls-, Notfall- und Krisenmanagement: 
 Mitarbeiter mit Aufgaben im Vorfalls-, Notfall- und  
 Krisenmanagement sind darauf vorbereitet, auf  
 unerwartete und kritische Ereignisse zu reagieren,  
 um Menschen und Vermögenswerte zu schützen. 

• Meldung von Vorfällen: Zeitnahe Meldung von  
 Sicherheitsvorfällen, die ZF-Interessen betreffen, an  
 Corporate.security@zf.com wird erwartet. 
 

Durch die Priorisierung der physischen und personellen 
Sicherheit können wir eine Kultur der Sicherheit und 
des Vertrauens schaffen, von der alle profitieren, die an 
unseren Geschäftsbeziehungen beteiligt sind.

Geistiges Eigentum 
Geistiges Eigentum ist ein entscheidender Aspekt unse-
rer Geschäftstätigkeit, den wir sehr ernst nehmen. Wir 
sind uns bewusst, wie wichtig die Achtung der Rechte 
Dritter an geistigem Eigentum ist, und erwarten dies 
auch von unseren Geschäftspartnern. Daher verlangen 
wir von unseren Geschäftspartnern, dass sie keine urhe-
berrechtlich geschützten Materialien, Geschmacksmus-
ter, Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse oder alle 
anderen geschützten Informationen oder Rechte von ZF 
oder Dritten ohne entsprechende Genehmigung verwen-
den oder vervielfältigen. 

Wir ermutigen unsere Geschäftspartner außerdem, mit 
uns zusammenzuarbeiten, um unsere Rechte an geisti-
gem Eigentum zu schützen und durchzusetzen und jedes 
neue geistige Eigentum, das während unserer Zusam-
menarbeit oder im Zusammenhang mit ZF-Produkten 
entsteht, zu identifizieren und gemeinsam mit uns zu 
schützen. Durch die Einhaltung dieser Richtlinien können 
wir ein innovatives Umfeld pflegen und das wertvolle 
geistige Eigentum schützen, das für die Förderung uner-
lässlich ist.
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ZF hat sich zur Einhaltung der weltweit anerkannten 
Menschenrechte verpflichtet, wie sie in den Leitprinzipi-
en der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschen-
rechte sowie den OECD-Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen festgelegt sind. Wir respektieren die in der 
Internationalen Menschenrechtscharta definierten Rech-
te und die grundlegenden Arbeitsnormen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation (ILO).

ZF hat an seine Geschäftspartner die klare Erwartung, 
dass sie die Grundsätze der Leitprinzipien der Vereinten 
Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sowie der 
OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen, alle 
geltenden Compliance-Gesetze- und Vorschriften sowie 
die in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner 
festgelegten Kernwerte und Grundsätze beachten und 
einhalten.

Verbot von Kinderarbeit
ZF duldet keine Form von Kinderarbeit und verlangt 
selbiges von seinen Geschäftspartnern. Geschäftspart-
ner müssen sicherstellen, dass nur Personen über dem 
Mindestbeschäftigungsalter von mindestens 15 Jah-
ren gemäß ILO-Übereinkommen Nr. 1383 beschäftigt 
werden. Sie müssen auch das Verbot der schlimmsten 
Formen der Kinderarbeit gemäß ILO-Übereinkommen Nr. 
1824 einhalten und diese Anforderungen auf ihre Wert-
schöpfungskette ausdehnen.

Verbot von Zwangsarbeit und moderner Sklaverei
ZF verbietet jede Form von Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Schuldknechtschaft, Menschenhandel 
und jede andere Form moderner Sklaverei im Einklang 
mit dem ILO-Übereinkommen Nr. 295. Geschäftspartner 
haben dafür Sorge zu tragen, dass die Mitarbeiter ihre 
Beschäftigung frei wählen und das Arbeitsverhältnis 
nach den gesetzlichen Vorschriften kündigen sowie 
geschuldete Zahlungen erhalten können. Den Mitarbei-
tern dürfen weder Schuldknechtschaft noch finanzielle 
Belastung auferlegt werden.

Vereinigungsfreiheit und Recht auf  
Kollektivverhandlungen
ZF respektiert und wahrt die Vereinigungsfreiheit seiner 
Mitarbeiter gemäß ILO-Übereinkommen Nr. 876 und 
erkennt deren Recht auf Kollektivverhandlungen gemäß 
ILO-Übereinkommen Nr. 987 an. ZF erwartet von allen 
Geschäftspartnern, dass sie dieselben Standards einhal-
ten und sicherstellen, dass Mitarbeiter ohne Angst vor 
Diskriminierung oder Vergeltung Arbeitnehmervertretun-
gen bilden oder diesen beitreten können.

Gleichbehandlung und Diskriminierungsverbot
ZF toleriert keine Diskriminierung aufgrund von Haut-
farbe, Geschlecht, Religion, Alter, Staatsangehörigkeit, 
Schwangerschaft, Behinderung, sexueller Orientierung 
oder politischer und gewerkschaftlicher Betätigung so-
wie aufgrund anderer durch geltendes Recht geschützter 
Eigenschaften. ZF erwartet auch von seinen Geschäfts-
partnern, entsprechende Diskriminierung zu unterbinden 
und Chancengleichheit in der Beschäftigung sowie glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit zu bieten. Darüber hinaus 
verlangt ZF, dass in Bezug auf die menschliche Verant-
wortung KI-Technologien nur auf Basis unvoreingenom-
mener Daten verwendet und entwickelt werden.

Recht auf Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die körperliche Unversehrtheit und Gesundheit der Mit-
arbeiter und anderer Personen, die von der Geschäftstä-
tigkeit von ZF betroffen sind, hat für ZF höchste Priorität. 
ZF erwartet von Geschäftspartnern, dass sie nationale 
und internationale Gesetze zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz einhalten und auf Wunsch von ZF zertifizierte 
Managementsysteme einführen. Geschäftspartner müs-
sen einen sicheren Arbeitsplatz, notwendige Ausstattung 
und Schutzausrüstung bereitstellen und psychischen 
Stress minimieren, um psychische Störungen zu vermei-
den.
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3 Übereinkommen 138 – Übereinkommen über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung, 1973 (Nr. 138) (ilo.org)
4 Übereinkommen 182 – Übereinkommen über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der  
  Kinderarbeit, 1999 (Nr. 182) (ilo.org)
5 Übereinkommen 029 – Übereinkommen über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930 (Nr. 29) (ilo.org)
6 Übereinkommen 087 – Übereinkommen über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechts, 1948 (Nr. 87) (ilo.org)
7 Übereinkommen 098 – Übereinkommen über die Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektiv- 
  verhandlungen, 1949 (Nr. 98) (ilo.org)

Erhaltung des Planeten  
und Schutz anderer:  
Nachhaltigkeit

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC029
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_INSTRUMENT_ID%2CP12100_LANG_CODE%3A312232%2Cfr%3ANO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC098
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB%3A12100%3A0%3A%3ANO%3A%3AP12100_ILO_CODE%3AC098


Faire Arbeitsbedingungen  
(Vergütung und Arbeitszeiten)
ZF respektiert das Recht auf einen angemessenen Lohn. 
Geschäftspartner von ZF sind daher zur Zahlung des 
Mindestlohns nach geltendem Recht verpflichtet. Darü-
ber hinaus erwartet ZF, dass seine Geschäftspartner ei-
nen angemessenen Lohn zahlen, der es den Mitarbeitern 
ermöglicht, zumindest ihren Lebensunterhalt zu sichern. 
Alle gesetzlichen Sozialleistungen müssen vollständig 
und rechtzeitig gezahlt werden. Geschäftspartner dürfen 
nur Mitarbeiter einstellen, für die sie die erforderlichen 
Arbeitsgenehmigungen erhalten haben. ZF erwartet 
zudem von allen Geschäftspartnern die Einhaltung der 
gesetzlichen Arbeitszeitbestimmungen und die Kompen-
sation von Überstunden.

Rechte indigener Völker und lokaler Gemeinschaften 
ZF respektiert die Rechte indigener Völker und lokaler 
Gemeinschaften, die von der Geschäftstätigkeit von ZF 
betroffen sein könnten. ZF berücksichtigt die Auswirkun-
gen seiner Geschäftstätigkeit auf die Gesundheit und 
den Lebensunterhalt der lokalen Gemeinschaften, was 
insbesondere das Verbot der unrechtmäßigen Räu-
mung und Beraubung von Land, Wäldern und Gewäs-
sern sowie der Zerstörung von Kulturstätten umfasst. 
Geschäftspartner müssen diese Grundsätze ebenfalls 
respektieren und die freie, vorherige und informierte 
Zustimmung (FPIC) der lokalen Gemeinschaften zu den 
Entwicklungen auf dem Land, auf dem sie leben, gemäß 
der UN-Deklaration der Rechte indigener Völker und 
ILO-Übereinkommen Nr. 1698 einholen.

Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte 
Beim Einsatz privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte 
zum Schutz der Sicherheit von Personen, Einrichtungen 
und berechtigten Interessen im Zusammenhang mit der 
Geschäftstätigkeit von ZF respektiert ZF auch die Ein-
haltung international anerkannter Menschenrechte und 
erwartet dies ebenfalls von seinen Geschäftspartnern.

Umgang mit Konfliktmineralien und 
kritischen Rohstoffen
Bei Konfliktmineralien (Zinn, Wolfram, Tantal und Gold) 
und anderen kritischen Rohstoffen9 aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten (sogenannte „CAHRAs“) wie der 
Demokratischen Republik Kongo (DRK) müssen Ge-
schäftspartner von ZF spezielle Due-Diligence-Prozes-
se gemäß dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller 
Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisiko-
gebieten10 implementieren. Darüber hinaus erwartet ZF 
von Geschäftspartnern, dass sie auf Anfrage vollständige 
und wahrheitsgemäße Angaben zu ihren Wertschöp-
fungsketten für diese Prozesse machen; dies beinhaltet 
Geschäftspartner, die das Meldeblatt für Konfliktmine-
ralien verwenden, um nachzuweisen, dass sie innerhalb 
ihrer Wertschöpfungskette ausschließlich Schmelzereien 
und Raffinerien verwenden, die die Anforderungen des 
Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) der 
Responsible Minerals Initiative (RMI) erfüllen.

8   Übereinkommen 169 – Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker in unabhängigen Ländern, 1989 (Nr. 169) (ilo.org)
9  Gemäß der Definition https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/07/Material-Change_VF.pdf (drivesustainability.org)
10 https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,en,C169,/Document
https://drivesustainability.org/wp-content/uploads/2018/07/Material-Change_VF.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf


Kreislaufwirtschaft 
ZF ist sich der Gefahren für Mensch und Natur bewusst, 
die mit Materialbereitstellung und -verwendung verbun-
den sind. Daher ist ZF bestrebt dazu beizutragen, das 
Wirtschaftswachstum von der Rohstoffgewinnung zu 
entkoppeln, indem nachhaltige Materialien priorisiert, 
der Ressourceneinsatz optimiert, Verschwendung besei-
tigt und Wertschöpfung neu gedacht wird. ZF erwartet 
von Geschäftspartnern, dass sie den Materialeinsatz re-
duzieren, recycelte/erneuerbare Materialien verwenden, 
zu geschlossenen Material- und Produktzyklen beitragen 
und die Zirkularität innerhalb ihrer Wertschöpfungskette 
fördern.

Umweltmanagement 
ZF ist sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt 
bewusst, unterstützt den Übergang zu einer klimaneu-
tralen und nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaft und 
bekennt sich zum Übereinkommen von Paris. ZF hat 
seine Grundsätze für den Umweltschutz in einer ei-
genen EHS-Richtlinie11 niedergelegt. ZF erwartet von 
Geschäftspartnern, dass sie geltende nationale Ener-
gie- und Umweltgesetze einhalten und die bestmögliche 
Transparenz über ihre eigenen Emissionen und vorge-
lagerten Emissionen schaffen. Darüber hinaus wird von 
den Geschäftspartnern erwartet, dass sie wirksame 
Maßnahmen ergreifen, um ihre direkten und indirek-
ten CO2-Emissionen zu reduzieren, und diesbezüglich 
kontinuierlich an Verbesserungen arbeiten. Die Nutzung 
erneuerbarer Energien und alternativer Energiequellen 
muss bevorzugt und weiter gefördert werden. Der Roh-
stoffverbrauch muss bei jeder Geschäftstätigkeit auf ein 
Minimum reduziert werden, und insbesondere bei der 
Nutzung von Energie- und Wasserressourcen muss auf 
deren nachhaltige Nutzung geachtet werden.

Emissionen, die zu einer Verschlechterung der Luft-
qualität führen, sind auf ein Minimum zu reduzieren. 
Geschäftspartner von ZF müssen Umweltauswirkungen 
stets im Blick behalten.

Der Einsatz wiederverwendbarer Materialien muss konti-
nuierlich ausgebaut werden. Die Freisetzung von Stoffen, 
die eine Gefahr für Mensch und Umwelt darstellen, ist 
unbedingt zu vermeiden.

Gemäß QD8312 von ZF sind Geschäftspartner umweltre-
levanter Branchen verpflichtet, ein anerkanntes und zerti-
fiziertes Umweltmanagementsystem einzuführen und zu 
betreiben und dies ZF durch Vorlage eines entsprechen-
den Zertifikats nachzuweisen.

Abfälle und Gefahrstoffe 
ZF ist sich der Gefährdung von Mensch und Umwelt 
durch die Entsorgung von Abfällen im Allgemeinen und 
von Gefahrstoffen im Besonderen bewusst.

ZF erwartet von Geschäftspartnern, dass sie das Ab-
fallaufkommen auf ein Minimum reduzieren. Wertstoffe 
müssen immer getrennt und im besten Fall wiederver-
wendet oder recycelt werden. Gefahrstoffe und Chemi-
kalien müssen gekennzeichnet, und ihre sichere Hand-
habung, Transport, Lagerung und Wiederverwendung 
muss gewährleistet sein.

ZF erwartet von seinen Geschäftspartnern die Einhaltung 
des Minamata-Übereinkommens über Quecksilber vom 
10. Oktober 2013, des Stockholmer Übereinkommens 
über persistente organische Schadstoffe vom 23. Mai 
2001 und des Basler Übereinkommens über die Kontrol-
le der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher 
Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1989. 

Biodiversität  
Die Aktivitäten von ZF und seiner Wertschöpfungskette 
hängen von der Biodiversität ab und beeinflussen diese. 
Daher unterstützt ZF den Entwurf des Kunming-Montreal 
Global Biodiversity Framework (GBF), der 2022 auf der 
Artenschutzkonferenz der Vereinten Nationen in Montreal 
(COP15) verabschiedet wurde.

ZF hält die gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der 
Biodiversität ein und erwartet dies auch von seinen 
Geschäftspartnern. ZF befürwortet die Ziele der EU-Bio-
diversitätsstrategie.

ZF erwartet von Geschäftspartnern, dass sie den Zusam-
menhang zwischen ihren Abhängigkeiten und Auswir-
kungen auf die Natur analysieren und ein für ihr Geschäft 
angemessenes Ambitionsniveau festlegen, um die Ziele 
des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework 
(GBF) zu unterstützen, nicht zur Entwaldung oder Zerstö-
rung natürlicher Wälder beizutragen und den Erhalt von 
Ökosystemen oder den Artenschutz einzubeziehen.

Geschäftspartner sollten Ökosysteme und insbesondere 
wichtige Biodiversitätsgebiete, die von ihren Geschäften 
betroffen sind, schützen, illegale Abholzung vermeiden 
und die Landnutzung in Übereinstimmung mit interna-
tionalen Biodiversitätsvorschriften, einschließlich der 
IUCN-Resolutionen- und Empfehlungen zur Biodiversität, 
minimieren.

Gegebenenfalls sollten Geschäftspartner ihre Auswirkun-
gen auf die Bodenqualität überwachen und kontrollieren, 
um Bodenerosion, Nährstoffabbau, Absenkung und 
Kontamination zu verhindern.

11 zf-aushang-EHS-A4-EN.indd
12 QD83 (zf.com)
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https://www.zf.com/master/media/corporate/m_zf_com/sustainability/environment_health_safety_ehs/ZF_EHS_Policy_EN.pdf
https://www.zf.com/site/supplierboard/de/quality_guidelines/quality_guidelines.html


Umsetzung der Anforderungen 
hinsichtlich der  Nachhaltigkeit
Geschäftspartner müssen geeignete 
und angemessene Prozesse einrich-
ten und Maßnahmen treffen, um 
die Einhaltung der in diesem Ver-
haltenskodex für Geschäftspartner 
festgelegten Menschenrechts- und 
Umweltstandards in ihrem eigenen 
Geschäftsbereich und entlang ihrer 
Wertschöpfungskette sicherzustel-
len.

Darüber hinaus müssen Geschäfts-
partner Fragebögen zur Selbst-
einschätzung wahrheitsgemäß 
ausfüllen und bei Audits gemäß 
Auditprogramm der Responsible 
Supply Chain Initiative (RSCI) sowie 
bei Vor-Ort-Prüfungen mitwirken, die 
durch ZF oder durch Dritte im Auf-
trag von ZF durchgeführt werden.

Geschäftspartner müssen ZF oder 
seinen bevollmächtigten Vertre-
tern außerdem unverzüglich die 
Informationen und Unterlagen zur 

Verfügung stellen, die erforderlich 
sind, um die Einhaltung dieses Ver-
haltenskodex für Geschäftspartner 
aufgrund gesetzlicher Anforderun-
gen oder behördlicher Anordnungen 
zu überprüfen. Geschäftspartner 
sollten Gespräche mit verantwort-
lichen Mitarbeitern gestatten und 
ihren Mitarbeitern die Teilnahme an 
Schulungen zu Menschenrechten 
und Umweltstandards ermöglichen, 
die durch ZF oder durch Dritte im 
Auftrag von ZF durchgeführt wer-
den.
Wenn Geschäftspartnern Umstän-
de bekannt werden, die auf ein 
Risiko für oder einen Verstoß ge-
gen die in diesem Verhaltenskodex 
für Geschäftspartner festgelegten 
Menschenrechte und Umweltstan-
dards in ihrem eigenen Geschäfts-
bereich oder dem ihrer Lieferanten 
hindeuten, müssen sie umgehend 
Maßnahmen ergreifen, um solche 
Risiken oder Verstöße zu beseitigen, 
zu verhindern oder zu minimieren, 
und gegebenenfalls ein Abhilfekon-
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zept entwickeln. Geschäftspartner haben ZF über solche 
Verstöße im eigenen Geschäftsbereich oder bei ihren Lie-
feranten sowie über behördlich veranlasste Ermittlungen 
und auch über getroffene Maßnahmen oder erarbeitete 
und umgesetzte Abhilfekonzepte zu informieren, sofern 
diese Verstöße im Zusammenhang mit dem Vertragsver-
hältnis stehen oder negative Auswirkungen auf den Ruf 
des Kunden haben könnten.

Kann oder wird der betroffene Geschäftspartner den 
Verstoß gegen die in diesem Verhaltenskodex für Ge-
schäftspartner definierten Menschenrechte und/oder 
Umweltstandards in absehbarer Zeit nicht beenden, wird 
ZF gemeinsam mit dem Geschäftspartner ein Abhilfe-
konzept entwickeln und umsetzen. Der Geschäftspartner 
wird ZF dabei nach besten Kräften unterstützen.

Wenn ZF durch Mitteilung eines Geschäftspartners 
oder in sonstiger Weise von einem Verstoß gegen die 
in diesem Verhaltenskodex für Geschäftspartner defi-
nierten Menschenrechte und/oder Umweltstandards im 
eigenen Geschäftsbereich eines Geschäftspartners oder 
in dessen Wertschöpfungskette Kenntnis erlangt, so ist 
der betroffene Geschäftspartner verpflichtet, an einer 
vollständigen Sachverhaltsermittlung mitzuwirken.

Bei der Anforderung von Informationen berücksichtigt 
ZF die berechtigten Geheimhaltungsinteressen seiner 
Geschäftspartner sowie geltende gesetzliche Anforde-
rungen (insbesondere im Hinblick auf Informationssi-
cherheit, Datenschutz und Kartellrecht).

ZF kann bei Verstößen gegen die im Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner definierten Menschenrechte und Um-
weltstandards rechtliche Konsequenzen ziehen. Dies gilt 
auch, wenn Geschäftspartner nicht angemessen mitwir-
ken oder notwendige oder vereinbarte Maßnahmen nicht 
ergreifen. In diesen Fällen behält ZF sich das Recht vor, 
die Geschäftsbeziehung vorübergehend auszusetzen, 
soweit dies angemessen und zur Umsetzung dieses Ver-
haltenskodex für Geschäftspartner erforderlich erscheint 
und mit angemessener Ankündigung erfolgt. Als wei-
tere Eskalationsstufe setzt ZF den Geschäftspartner auf 
„New Business on Hold“, d. h. dieser Geschäftspartner 
ist von neuen Vergaben ausgeschlossen. ZF behält sich 
das Recht vor, alle Geschäftsbeziehungen mit einem 
Geschäftspartner, der die in diesem Verhaltenskodex für 
Geschäftspartner festgelegten Menschenrechte und/
oder Umweltstandards nicht einhält und es ZF daher 
unzumutbar macht, die Beziehung fortzusetzen, aus 
wichtigem Grund zu beenden. ZF wird diese Geschäfts-
partner vor einer Kündigung aus wichtigem Grund be-
nachrichtigen und, soweit möglich, eine Frist zur Abhilfe 
einräumen.
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Wir sind für Sie da: 
Weitere Unterstützung und Support 

ZF Trustline  
ZF erwartet von seinen Geschäftspartnern, dass sie 
etwaige Straftaten sowie gesetzliche oder ethische Ver-
stöße, die Auswirkungen auf ZF haben könnten, melden. 
Meldungen können anonym über die ZF Trustline oder 
über die auf der ZF Trustline-Website angegebene Tele-
fonnummer getätigt werden:
www.bkms-system.net/Trustline.

Auch ZF-Geschäftspartner müssen über geeignete 
Systeme und Steuerungsfunktionen verfügen, um 
zu gewährleisten, dass unethische und rechtswid-
rige Geschäftspraktiken im eigenen Unternehmen 
gemeldet werden können. ZF toleriert keine Vergel-
tungsmaßnahmen gegenüber Personen, die mögliche 
Verstöße in gutem Glauben melden, und erwartet dies 
auch von seinen Geschäftspartnern.

Zusammenarbeit mit ZF   
Vertrauen und Kooperation sind die Basis der Beziehung 
zwischen ZF und seinen Geschäftspartnern. Daher 
verfügt ZF über spezifische Prozesse, um sicherzustellen, 
dass seine Geschäftspartner die in diesem Verhaltensko-

dex für Geschäftspartner festgelegten Grundwerte ein-
halten. So hat ZF das Business Partner Integrity Manage-
ment eingeführt, um mögliche Compliance- und ethische 
Risiken zu identifizieren und zu minimieren. Zu diesem 
Zweck führt ZF Prüfungen seiner Geschäftspartner durch 
und kann seine Geschäftspartner bitten, diese Bemühun-
gen angemessen und sinnvoll durch die Bereitstellung 
konkreter Informationen zu unterstützen.

Kontakt 
Bei Fragen zu diesem Verhaltenskodex für Geschäftspart-
ner und seiner Umsetzung können sich Geschäftspartner 
direkt an die Abteilung Corporate Compliance bei ZF 
wenden.

Corporate Compliance 
ZF Friedrichshafen AG 
Löwentaler Straße 20
88046 Friedrichshafen
E-Mail: compliance@zf.com 
Telefon +49 7541 77-0
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